
8 O C T O B R E  1920 839

Vorderhand kann ich nun in der Sache keine Schritte mehr tun, sondern muss 
zuwarten bis man mir das Ergebnis der Prüfung eröffnen wird.

Die Herren des Stahlwerkes Becker haben sich auf morgen bei mir angesagt. 
Durchschlag dieses Berichtes geht gleichzeitig an das politische Departement.
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Le jurisconsulte du Département politique, M. Huber, 
au Président de la confédération, G. Motta

L Persönlich Wyden b. Ossingen, 8. Oktober 1920

Wie Sie sich erinnern, meldete ich Ihnen im August von Paris aus,1 dass der 
amtierende VBRatspräsident die VB Versammlung eröffnen werde und dass, wie 
schon in Rom bestimmt, die der Versammlung unmittelbar vorausgehende Rats
sitzung in Brüssel stattfinden solle. Ich schloss daraus, dass man vielleicht durch 
die Präsidentschaft der Versammlung Belgien für den Verlust des Sitzes von 
Versammlung und Sekretariat entschädigen wolle.

Die in den letzten Tagen von Herrn Paravicini und Herrn de Montenach jr. 
eingetroffenen Meldungen scheinen diese Vermutung zu bestätigen. Ich kann die 
Befürchtung nicht unterdrücken, dass der Vorsitz der Versammlung, der nach 
der Überlieferung Ihnen zukommt, von Belgien ebenfalls mit Nachdruck für sei
nen Vertreter beansprucht wird, und dass es dabei von allen unterstützt wird, die 
s.Z. für Brüssel als Sitz stimmten.

Allerdings haben Sie, abgesehen von Ihren persönlichen Rechtstiteln und den 
Präzedenzfällen, für sich die wichtige Tatsache, dass die Versammlung nur 
ungern einem Staate den Vorsitz einräumen wird, der als Ratsstaat bereits an 
dem Übergewicht des Rates partizipiert. Anderseits wird es schwer sein, den 
provisorischen Präsidenten — zumal wenn es ein Belgier ist — durch einen ändern 
zu ersetzen.

Sofern wir nicht der Zustimmung der vier Grossmächte für den Vorrang des 
ersten schweizerischen Vertreters sicher sind, könnte ein Ausweg aus der 
Schwierigkeit vielleicht so gefunden werden, dass Hymans als 1. Vicepräsident 
die Zusicherung erhielte, einen wesentlichen Teil der Präsidialgeschäfte führen 
zu können, sodass Sie mehr in die reservierte Stelle eines empfangenden Staats
oberhauptes als Bundespräsident zurücktreten würden, oder aber die Schweiz 
würde zum voraus «par un beau geste» zugunsten Belgiens verzichten. In beiden 
Fällen hätten Sie den Vorteil, von den sehr absorbierenden Präsidialgeschäften 
etwas entlastet oder ganz frei zu werden, wodurch Sie mehr Zeit für die Delega
tion und das Departement behielten.

Auf keinen Fall sollte man es darauf ankommen lassen, dass der erste schwei
zerische Vertreter mit den Chefs der übrigen Delegationen in G enf auf eine Linie
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zu stehen käme. Wollen Sie meine freimütige Meinungsäusserung entschuldigen. 
Ich glaube, dass die Zeit drängt und ein uns nachteiliges fait accompli verhütet 
werden muss.

In bezug auf die Angelegenheit Exterritorialität der VB Organe teile ich völlig 
die Auffassung, die Herr BRat Häberlin in seinem letzten Schreiben an Sie ver
tritt. Die konferenzielle Behandlung des Gegenstandes sollte sobald als möglich 
an Hand genommen werden.
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3248. Zeche «Präsident»

Volkswirtschaftsdepartement.
Antrag vom 30. September 1920

Mit Antrag vom 18. August dieses Jahres2 hat das Volkswirtschaftsdeparte
ment eingehend über den Vertrag berichtet, welchen die Stahlwerk Becker A.G. 
in Willich mit der Continentalen Handels-A. G. in Zürich über Kohlenlieferun
gen aus den Zechen «Vereinigte Präsident» und «Herbeder Steinkohlenberg
werke» an die Schweiz abgeschlossen hat. Der erwähnte Vertrag ist von der deut
schen Regierung auf die Dauer von 50 (nicht von 10, wie es in dem Antrage des 
Volkswirtschaftsdepartements vom 18. August irrtümlich heisst) Jahren geneh
migt worden. Der Bundesrat hat am 24. August 1920 seine Zustimmung dazu 
gegeben, dass die Absicht schweizerischer Kohleninteressenten, durch weitere 
finanzielle Beteiligung die Produktion der beiden Zechen zu fördern, begrüsst 
und unterstützt werde und dass diesen Interessenten in Form eines erhöhten 
Kohlenkontingentes für ihr Vorgehen eine Art Prämie zugesichert werde.

Das Volkswirtschaftsdepartement hat in diesem Sinne mit den Interessenten 
erfolgreich verhandelt. Entgegen ihrer bisherigen Stellungnahme und im Wider
spruch mit den öfters gemachten Zusicherungen hat nun plötzlich die deutsche 
Regierung der weitern Durchführung des Vertrages, d.h. der Erteilung weiterer 
Ausfuhrbewilligungen für Kohle und Koks aus den beiden genannten Zechen, 
Schwierigkeiten bereitet. Die schweizerische Gesandtschaft in Berlin hat gegen 
den Versuch einer derartigen Rechtsverletzung sofort energisch protestiert.3 Im 
Verlaufe der Verhandlungen, die von der Gesandtschaft und einem Vertreter 
des Volkswirtschaftsdepartements mit den zuständigen deutschen Stellen 
geführt worden sind, konnte vorläufig nur erreicht werden, dass für die Monate

1. Etait absent: J. -M. Musy.
2. Non reproduite, cf. E 1004 1/276, n° 2734.
3. Cf. n° 404.
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